
 
Was ist das Faszinierende an Israel? Aller Anfang war hier - im Land 
Israel findet sich der Ursprung der drei großen monotheistischen 
Weltreligionen, und es ist lebendiger Schauplatz der großen Ereig-
nisse der Menschheit. Jesus war hier - es ist das Land, in dem er lebte 
und wirkte und ohne das es kein Christentum gäbe. Jerusalem ist die 
Heilige Stadt für Juden, Christen und Muslime - unvergesslich für je-
den, der in ihren Mauern war. Nur wer das Land, die Menschen und 
das Leben vor Ort kennengelernt hat, kann die Situation auch wirk-
lich beurteilen. Durch Führungen und Fachvorträge bringen wir 
Ihnen dieses einzigartige Land näher. Begegnungen mit Repräsen-
tanten des öffentlichen Lebens sind ebenfalls geplant. 

 
Ihr Reiseprogramm 
 
1.Tag/Di, 21.05.24  Anreise nach Tel Aviv      -/-/A 
Linienflug von München nach Tel Aviv. Ankunft am Flughafen Ben Gurion und Begrüßung durch unsere Reiselei-
tung. Transfer zum Hotel in Tel Aviv. Zimmerbezug. Abendessen & Übernachtung. 
 
2. Tag/Mi, 22.05.24   Tel Aviv        F/-/A 

In Tel Aviv unternehmen Sie einen Stadtrundgang auf den Spuren der Tel Aviver Stadtentwicklung der ersten 
jüdischen Großstadt. Bestaunen Sie dabei die moderne Bauhaus-Architektur, für die Tel Aviv so bekannt ist und 
die zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Lassen Sie sich überzeugen, dass Israel mehr als Tel Aviv und Jerusalem ist 
und dass jeder Quadratmeter dieses Landes Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich widerspiegelt. 
Außerdem genießen Sie vom Tel der alten Hafenstadt Jaffa den Ausblick auf Tel Aviv und bummeln durch die 
malerischen Gassen der Altstadt. 
 
3. Tag/Do, 23.05.24   Caesarea – Haifa – Nazareth      F/-/A 

Entlang der Mittelmeerküste fahren Sie heute nach Caesarea. Hier besichtigen Sie die Hafenstadt, die König 
Herodes erbauen ließ, das Theater und die neuesten Ausgrabungen. Danach genießen Sie den Panoramablick 
über die Bucht von Haifa und besuchen Nazareth mit der Verkündigungskirche. Am Abend erreichen Sie Ihr 
Kibbuzhotel am See Genezareth. 
 
4. Tag/Fr, 24.05.24   Die christlichen Stätten am See Genezareth   F/-/A 

Heute steht der See Genezareth auf dem Programm. Sie besuchen den Berg der Seligpreisungen, Schauplatz 
der Bergpredigt. Anschließend erfolgt die Besichtigung von Tabgha, der Stätte der wundersamen Brotvermeh-
rung und natürlich von Kapernaum, der Stadt Jesu. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Rundfahrt über die 
Golanhöhen, um die geostrategische Bedeutung und die Wasserversorgung Israels kennen zu lernen. Abschlie-
ßend erfolgt die Rückfahrt zum Hotel.  
 
 
 

 

Termin: 21. Mai – 28. Mai 2024 

Reiseleitung: Herr Prof. Dr. Dr. Matthias Augustin 

Studienreise nach Israel 
Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft eines modernen Staates 

Prof. Dr. Dr. Matthias Augustin:  

Ich freue mich darauf, Ihnen meine 2. Heimat zeigen zu dürfen! 



5. Tag/Sa, 25.05.24   Am Toten Meer       F/-/A 

Sie verlassen Galiläa und fahren Richtung Süden durch das Jordantal und vorbei an Jericho zum Toten Meer. 
Es erwartet Sie Massada. Mit der Seilbahn geht es hinauf zu dieser einstigen Festung von König Herodes. Dann 
besichtigen Sie Qumran, den Ort, wo die Schriftrollen von einem Beduinenhirten gefunden wurden, die in Ton-
krügen aufbewahrt, die Jahrhunderte überstanden hatten. Nach dem Besichtigungsprogramm bleibt Zeit zum 
Baden im Toten Meer, dem salzhaltigsten Gewässer der Erde. Weiterfahrt nach Jerusalem.  
 

6. Tag/So, 26.05.24   Jerusalem – Ölberg & Altstadt     F/-/A 
Herzlich Willkommen in der heiligen Stadt: Sehen Sie Jerusalem mit seinem reichen historischen Erbe, die Stadt 
der drei großen monotheistischen Religionen und Wiege unserer Kultur. Hier haben Judentum, Christentum und 
Islam ihre Wurzeln. Zunächst fahren Sie hinauf zum Ölberg, von dem aus Sie einen wundervollen Panoramablick  
über die Goldene Stadt genießen. Zu Fuß geht es weiter zur Kirche Dominus Flevit und zum Garten Gethsemane. 
Durch das Misttor erreichen Sie die berühmte Klagemauer und orientieren sich über die Via Dolorosa bis zur 
Grabeskirche. Vom jüdischen Viertel aus ist es nicht weit bis zum Berg Zion, auf dem sich die Dormitiokirche 
(geschlossen wegen Bauarbeiten), der Saal des letzten Abendmahls und das Grabmal König Davids befinden 
– zumindest der Überlieferung nach. Lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre Jerusalems verzaubern!  
 

7. Tag/Mo, 27.05.24   Jerusalem – Neustadt & Bethlehem    F/-/A 
Der Holocaust prägte die Geschichte des jungen Staates Israel. Sie besichtigen Yad Vashem, eine weitläufige 
Anlage auf dem Herzlberg, die 6 Millionen jüdischer Opfer gedenkt. Bei einer Stippvisite zum Wahrzeichen Israels, 
der Menora, sehen Sie außerdem den Außenbereich des israelischen Parlaments, der Knesset. Anschließend 
machen Sie einen Ausflug in das palästinensische Autonomiegebiet nach Bethlehem (sofern möglich). Sie sehen 
die Geburtskirche und Katharinenkirche in Bethlehem am Krippenplatz.  
 

8. Tag/Di, 28.05.24   Heimreise       F/-/- 
Am Vormittag bleibt noch Zeit zur freien Verfügung in Jerusalem. Dann heißt es schon wieder Abschied neh-
men, Transfer zum Flughafen und Rückflug nach München. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht enthaltene Leistungen 
• Flughafentransfers in Deutschland 
• Nicht benannte Mahlzeiten & Getränke 
• persönliche Ausgaben 
• Trinkgelder für Reiseleitung / Busfahrer / Hotels (ca. 72 €) 
• Reiseversicherungen und alle nicht ausdrücklich benannten Leistungen 
 

Flugzeiten mit Lufthansa (Änderungen vorbehalten) 
• 21.05.2024 LH 680 ab München  11:25 Uhr ab Tel Aviv 16:05 Uhr 
• 28.05.2024 LH 681 ab Tel Aviv 17:10 Uhr an München 20:10 Uhr 
 

Anmeldung 
Zur Anmeldung senden Sie die Reiseanmeldung vollständig ausgefüllt und unterschrieben an: 
 

Dr. Augustin Studienreisen GmbH  Tel:  0 91 91 / 73 63 00  Fax: 0 91 91 / 73 63 020 
Bayreuther Straße 9    Mail: info@dr-augustin.de 
91301 Forchheim    web: www.dr-augustin.de 
 

Die Buchungsbestätigung erhalten Sie dann direkt vom Reiseveranstalter. Nach Erhalt wird eine Anzahlung in 
Höhe von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung muss bis spätestens 21 Tage vor Reisebeginn erfolgen. 
 

Veranstalter im Sinne des Reiserechts  

DR. AUGUSTIN STUDIENREISEN GmbH 
Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen. 
Kurzfristige Programmänderungen bleiben vorbehalten,  
sofern der Gesamtcharakter der Reise nicht verändert wird. 

Reisepreis 
• p. P. im Doppelzimmer:  2.598,00 € 
• Einzelzimmerzuschlag:      880,00 € 
 

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen 

Inkludierte Leistungen 
• Linienflüge mit Lufthansa, München – Tel Aviv – München, 
   in der Economy Class, inkl. aller Steuern & Gebühren 
  (Stand der Gebühren 06/23: 127,- €) 
• alle Fahrten in Israel im modernen, klimatisierten Reisebus 
• durchgängige örtliche deutschsprachige Reiseleitung  
• 7 Übernachtungen / Frühstücksbuffet in folgenden  
   oder gleichwertigen Hotels: 
   2 Nächte Tel Aviv  Hotel Metropolitan 
   2 Nächte Galiläa  Kibbuz Ginosar Village 
   3 Nächte Jerusalem Hotel Prima KIngs 
• 7 x Abendessen im Rahmen der Halbpension im Hotel 
• alle Eintritte lt. Programm, inkl. Seilbahn Massada 
• wissenschaftliche Reiseleitung und Vorträge:  
   Herr Prof. Dr. Dr. Matthias Augustin  
- Die Geschichte Israels im 20. Jhd. im Brennpunkt des Nahost-Konflikts  
- Quo vadis, Nahost?  
- Jerusalem – die Stadt der drei großen monotheistischen Religionen  
• Reiseliteratur  
• Reisesicherungsschein gem. § 651k BGB 

Anmeldeschluss 15.02.2024 

Einreisebestimmungen 
Zum Zeitpunkt der Rückreise aus Israel 
muss Ihr Pass noch eine Mindestgültigkeit 
von 6 Monaten haben. 



Reiseanmeldung 
 
 
 

Hiermit melde ich mich und die nachstehenden Personen im eigenen Namen für die Reise nach 
ISRAEL  vom   21.05.2024   bis   28.05.2024   gemäß der Reiseausschreibung an. 
 

Reiseteilnehmer 1 
 

Name,Vorname(n) (wie im Reisepass):_________________________________________________________ 
 

Anschrift (Str., PLZ, Ort):____________________________________________________________________ 
 

Telefon / Mobilnummer: ____________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum / Geburtsort: _________________________________________________________________ 
 

Passnummer: ______________________ ausgestellt am:_____________ gültig bis: ________________ 
 

Ort der Passausstellung: _________________________________ Nationalität: ________________________ 
 

 

Reiseteilnehmer 2 
 

Name,Vorname(n) (wie im Reisepass):_________________________________________________________ 
 

Anschrift (Str., PLZ, Ort):____________________________________________________________________ 
 

Telefon / Mobilnummer: ____________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum / Geburtsort: _________________________________________________________________ 
 

Passnummer: ______________________ ausgestellt am:_____________ gültig bis: ________________ 
 

Ort der Passausstellung: _________________________________ Nationalität: ________________________ 
 

 
 

Ich/Wir buche/n Einzelzimmer  Doppelzimmer    1/2  Doppelzimmer 
 

              Zusammen mit: _____________________
 

Bei der gemeinsamen Buchung eines Doppelzimmers zieht die Stornierung einer Person automatisch die Stornierung der anderen nach sich,  
es sei denn, der andere Reiseteilnehmer leistet den für die Reise ausgewiesenen Einzelzimmerzuschlag 

 

Ich möchte / Wir möchten für die Reise eine Reiserücktrittskostenversicherung abschließen. 
Hierfür schicken wir Ihnen Unterlagen per Post oder als Email-Link, so dass Sie diese selbst buchen können. Bitte beachten Sie, dass 
der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung bis spätestens 30 Tage vor Reiseantritt erfolgen muss. Bei Buchungen inner-
halb von 30 Tagen vor Reisebeginn muss der Abschluss spätestens am 3. Kalendertag nach Reisebuchung erfolgen. 
 

Unverbindliche Kundenwünsche: 
 
 

 
 

 Ich habe das Informationsblatt meiner Rechte als Pauschalreisender gem. §651a ff. BGB erhalten 
 und zur Kenntnis genommen.      Ohne diese Kenntisnahme ist eine Buchung nicht möglich. 
 

Diese Anmeldung erfolgt auf der Grundlage der umseitig veröffentlichten Allgemeinen Reisebedingungen. Dies 
gilt für alle aufgeführten Personen, für deren vertragliche Verpflichtungen ich selbst einstehe.  
 
Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
 

Rücksendung der Reiseanmeldung an:  Dr. Augustin Studienreisen GmbH 
Bayreuther Straße 9 
91301 Forchheim 
E-Mail: info@dr-augustin.de 
Tel.:  0 91 91 / 73 63 00 
Fax: 0 91 91 / 73 63 020 
 
 

Veranstalter im Sinne des Reiserechts: DR. AUGUSTIN STUDIENREISEN GmbH, Forchheim 



Allgemeine Reisebedingungen 
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Anmeldung bietet der Kunde einem der Dr. Augustin Stu-
dienreisen-Reisebüros den Abschluss eines Reisevertrages ver-
bindlich an. Die Anmeldung kann nur schriftlich vorgenommen wer-
den. Sie erfolgt durch den Anmelder auch für einen in der Anmel-
dung mit aufgeführten Teilnehmer, für dessen Vertragspflichten der 
Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er 
eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche 
und gesonderte Erklärungen übernommen hat. Der Vertrag kommt 
mit der schriftlichen Bestätigung durch ein Dr. Augustin Studienrei-
sen-Reisebüro zustande. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung 
vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Rei-
severanstalters vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebun-
den ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Ange-
bots zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem 
Reiseveranstalter die Annahme erklärt. Für die Anmeldung und 
Speicherung der Daten gelangt die DSGVO zur Anwendung. 
 
2. Bezahlung und Aushändigung der Reiseunterlagen 
a) Mit Vertragsabschluss und Aushändigung der unter b) genann-
ten Unterlagen wird eine Anzahlung von 20 % des Gesamtreise-
preises fällig. Sofern Karten für kulturelle Veranstaltungen mit ge-
bucht werden, wird deren Gesamt-preis sofort fällig.  
b) Mit der Anmeldung erhält der Kunde eine Reisebestätigung, 
Rechnung und den Reisesicherungsschein. 
c) Die Restzahlung wird spätestens 3 Wochen vor Reiseantritt fäl-
lig. 
d) Nach Begleichung der Restzahlung erhält der Kunde die Reise-
unterlagen ca. 10 Tage vor Reisebeginn. 
 
3. Leistungen 
Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die Leistungs-
beschreibungen des Reiseveranstalters, sowie die hierauf Bezug 
nehmenden Angaben in der schriftlichen Reisebestätigung, ver-
bindlich.  
 
4. Leistungs- und Preisänderungen 
a) Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von 
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertrags-
schluss notwendig werden und die nicht vom Reiseveranstalter wi-
der Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur gestattet, so-
weit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und 
den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit 
die geänderten Leistungen mängelbehaftet sind. Treten Leistungs-
änderungen oder Abweichungen ein, die den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise erheblich verändern, so ist der Kunde unbescha-
det der reisevertragsrechtlichen Bestimmungen berechtigt, sofern 
die Reise noch nicht angetreten ist, ohne Zahlung eines Entgelts 
vom Reisevertrag zurückzutreten, es sei denn, dass ihm die Durch-
führung der Reise in der veränderten Form zumutbar ist.   
b) Für im Rahmen der Reise vermittelte Eintrittskarten zu Veran-
staltungen erbringt der Reiseveranstalter Fremdleistungen. Er haf-
tet daher nicht selbst für die Durchführung dieser Veranstaltungen.  
c) Besetzungsänderungen bei Konzerten und Opern bleiben vor-
behalten. Gleiches gilt für namentlich benannte Reiseleiter. Alle 
entsprechenden Angaben zur personellen Besetzung sind unver-
bindlich. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Besetzung z.B. 
aufgrund von Krankheit kurzfristig ändern kann. Ein Ersatz stellt 
keine wesentliche Vertragsänderung dar und berechtigt nicht zur 
kostenfreien Stornierung der Reise.    
d) Unsere Informationen befinden sich auf dem aktuellen Stand 
und sind sorgfältig geprüft, sie stellen jedoch keine zugesicherten 
Eigenschaften dar.  
e) Dr. Augustin Studienreisen kann eine nachträgliche Änderung 
des Reisepreises vornehmen, wenn er dem Reisenden die Reise-
preisänderung bis spätestens 20 Tage vor Reisebeginn mitteilt und 
den Reisenden über die Preiserhöhung und deren Gründe infor-
miert. Dr. Augustin Studienreisen darf den Reisepreis um bis zu 8 
Prozent anheben, ohne dass der Reisende berechtigt ist, vom Rei-
severtrag zurückzutreten. Die Preiserhöhung muss auf eine Erhö-
hung der Beförderungs-kosten oder eine Erhöhung der Abgaben 
für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, o-
der eine Änderung der für die Reise geltenden Wechselkurse zu-
rückzuführen sein. Die Preisänderung erfolgt in dem Umfang, in 
dem sich diese Änderungen pro Person und pro Kopf auf den Rei-
sepreis auswirken. Dr. August Studienreisen verpflichtet sich, den 
Kunden von Änderungen des Reisepreises oder einer erheblichen 
Änderung einer wesentlichen Reiseleistung unverzüglich in Kennt-
nis zu setzen. 
 
5. Rücktritt durch den Kunden 
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurück-
treten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Rei-
severanstalter. Diese Rücktrittserklärung ist schriftlich vorzuneh-
men. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, oder tritt er aus 
sonstigen Gründen, die vom Reiseveranstalter nicht zu vertreten 
sind, die Reise nicht an, so steht Dr. Augustin Studienreisen eine 
angemessene Entschädigung zu. Jeder Teilnehmer ist persönlich 
dafür verantwortlich, dass er im Besitz der notwendigen Reisedo-
kumente, Impfungen, Reisepapiere und insbesondere Visa ist, die 
ihn zur Einreise in alle Länder der gebuchten Reise berechtigen. 
Dr. Augustin Studienreisen haftet nicht für Schäden, die einem Rei-
seteilnehmer dadurch entstehen, dass ihm die Einreise in ein Rei-
seland wegen fehlender persönlicher Papiere oder sonstiger in sei-
ner Person liegender Umstände verweigert wird, insbesondere be-
steht insoweit kein Anspruch auf Rückzahlung des entrichteten 
Reisepreises mit Ausnahme tatsächlich ersparter Aufwendungen. 
Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem Reisepreis 
unter Abzug des Wertes der vom Reiseveranstalter ersparten Auf-
wendungen sowie dessen, was er durch anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen erwerben kann. Die Mindestentschädigung 
wird unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendun-
gen des durch anderweitige Verwendung der Reiseleistung ge-
wöhnlich möglichen Erwerbs, durch die nachfolgend genannten 
Vom-Hundertsätze des Gesamtreisepreises pauschaliert verein-
bart, sofern der Reisende nicht einen niedrigeren Schaden nach-
weist: 
 
 
 

a) Bus- und Bahnreisen, Eigenanreise 
bis 30 Tage vor Reiseantritt     20 % des Gesamtreisepreises 
29-21 Tage vor Reiseantritt     40 % des Gesamtreisepreises 
20-15 Tage vor Reiseantritt     50 % des Gesamtreisepreises 
14-04 Tage vor Reiseantritt     80 % des Gesamtreisepreises 
03-01 Tage vor Reiseantritt sowie bei Nichtantritt       

      95 % des Gesamtreisepreises 
 
b) Flugpauschalreisen 
bis 60 Tage vor Reiseantritt     20 % des Gesamtreisepreises 
59-30 Tage vor Reiseantritt     35 % des Gesamtreisepreises 
29-15 Tage vor Reiseantritt     60 % des Gesamtreisepreises 
14-04 Tage vor Reiseantritt     80 % des Gesamtreisepreises 
03-01 Tage vor Reiseantritt sowie bei Nichtantritt 

      95 % des Gesamtreisepreises 
 
c) Schiffspauschalreisen und Kombinationsreisen in Verbindung 
mit Kreuzfahrten 
bis 90 Tage vor Reiseantritt     35 % des Gesamtreisepreises 
89-60 Tage vor Reiseantritt     50 % des Gesamtreisepreises 
59-08 Tage vor Reiseantritt     80 % des Gesamtreisepreises 
07-01 Tage vor Reiseantritt sowie bei Nichtantritt 

      95 % des Gesamtreisepreises 
 
In Ausnahmefällen können bei besonderen Reisen die Stornopau-
schalen auch höher liegen. Dies wird dann auf dem Anmeldefor-
mular ausgewiesen. 
Gebuchte Karten für Opern-, Konzert- und sonstige kulturelle Ver-
anstaltungen werden dem Kunden in voller Höhe berechnet.  
 
6. Ersatzperson 
Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt sei-
ner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag 
eintritt. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten wider-
sprechen, wenn dieser besonderen Reiseerfordernissen nicht ge-
nügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behörd-
liche Anordnungen entgegenstehen. Der Reiseveranstalter hat An-
spruch auf Ersatz der durch die Teilnahme des Dritten entstehen-
den Mehrkosten, für die der Dritte, sowie der ursprüngliche Reise-
teilnehmer gesamtschuldnerisch haften. In jedem Fall wird ein Be-
arbeitungsentgelt in Höhe von € 25,00 sofort fällig, sofern der Rei-
sende nicht einen niedrigeren Schaden nachweist. 
 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen nach Antritt der 
Reise infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen Gründen 
nicht oder nicht vollständig in Anspruch, so hat er keinen Anspruch 
auf Erstattung; gleichwohl wird sich Dr. Augustin Studienreisen - 
jedoch ohne Anerkennung jeglicher Rechtspflicht - darum bemü-
hen, ersparte Aufwendungen rückzuvergüten. 
 
8. Rücktritt und Kündigung durch Reiseveranstalter 
a) Der Reiseveranstalter kann ohne Einhaltung einer Frist vor An-
tritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der 
Reise den Reisevertrag kündigen, wenn der Reisende die Durch-
führung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveran-
stalters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße ver-
tragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
geboten ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den An-
spruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der er-
sparten Aufwendungen sowie derjenigen Vorteile anrechnen las-
sen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in An-
spruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der ihn von 
den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.  
b) Der Reiseveranstalter kann bis 3 Wochen vor Reiseantritt vom 
Reisevertrag zurücktreten, wenn wichtige Gründe eine ordnungs-
gemäße Durchführung der Reise nicht ermöglichen oder wenn die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Diese beträgt 15 Perso-
nen, wenn nicht in der Reiseausschreibung anders angegeben. 
 
9. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher 
Umstände 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer 
höherer Gewalt (z.B. kriegerische Auseinandersetzungen, innere 
Unruhen oder Naturkatastrophen) erheblich erschwert, gefährdet 
oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als 
auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekün-
digt, so kann der Reiseveranstalter für die bereits erbrachte oder 
zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen 
eine angemessene Entschädigung verlangen. Erfolgt die Kündi-
gung nach Antritt der Reise, ist der Reiseveranstalter verpflichtet, 
die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere falls der 
Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Reisenden zurückzube-
fördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den bei-
den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehr-
kosten dem Reisenden zur Last. 
 
10. Gewährleistung 
a) Abhilfe - Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann 
der Reisende Abhilfe verlangen. Der Reiseveranstalter kann die 
Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern. Der Reiseveranstalter kann auch in der Weise Abhilfe 
schaffen, dass er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt.  
b) Minderung des Reisepreises - Für die Dauer einer nicht vertrags-
gemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine entspre-
chende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). 
Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem 
zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Reise in mangelfreiem 
Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Min-
derung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, 
die Mängel anzuzeigen. 
 
11. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen 
eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Rei-
sende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unver-
züglich schriftlich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. 
Diese ist beauftragt, innerhalb einer angemessenen Frist für Ab-
hilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Ist eine örtliche Reiselei-
tung nicht erreichbar, so müssen Beanstandungen unverzüglich 
schriftlich den Leistungsträgern und den Reiseveranstaltern mitge-
teilt werden, sofern dies für den Reisenden zumutbar ist.  

Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, 
so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 
 
12. Kündigung durch den Kunden 
Der Kunde hat das Recht, den Reisevertrag zu kündigen, wenn die 
Reise die vertraglich zugesicherten Eigenschaften nicht aufweist 
oder Fehler aufweist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem 
gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen auf-
heben oder ändern. Die Kündigung ist jedoch erst zulässig, wenn 
der Reisende Abhilfe verlangt hat und eine angemessene Frist ver-
strichen ist. 
 
13. Haftung 
a) Die Haftung des Reiseveranstalters ist für alle Schäden, mit Aus-
nahme von Körperschäden, auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt, a.a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder a.b) soweit der 
Reiseveranstalter für einen mit dem Reisenden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist.  
b) Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich 
als Fremdleistungen gekennzeichnet sind. Für diese Angebote an-
derer Veranstalter, die als solche gekennzeichnet sind, gelten dann 
die Reisebedingungen dieses Veranstalters, die auf Wunsch aus-
gehändigt werden und die Schadenersatzansprüche sind direkt ge-
gen den Verursacher zu richten.  
c) Ein Schadenersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist in-
soweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationa-
ler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen 
Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringen-
den Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadenser-
satz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Vorausset-
zungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder 
unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.  
d) Eine Haftung des Reiseveranstalters ist generell ausgeschlos-
sen, wenn der Reisende einen Schaden selbst verursacht hat, ins-
besondere wenn er sich nicht an geltende Sicherheitsvorschriften 
gehalten hat, wenn er Anweisungen der Reiseleitung nicht befolgt 
hat oder wenn er zum Zeitpunkt der Verursachung unter dem Ein-
fluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stand. 
 
14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften  
Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, Staatsangehörige eines 
Staates der Europäischen Union, in dem die Reise angeboten wird, 
über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Rei-
seantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das 
zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass keine Besonderheiten in Ihrer Person und eventueller Mitrei-
sender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorlie-
gen. Der Reisende ist für die Einhaltung der an den jeweiligen Auf-
enthaltsorten einer Reise geltenden Corona-Regeln und für die 
Einhaltung sonstiger Gesundheitsvorschriften an den gebuchten 
Reiseorten persönlich verantwortlich. Der Reiseveranstalter trägt 
keine Verantwortung dafür, dass der Reisende gebuchte Leistun-
gen wegen der Nichteinhaltung von Gesundheitsvorschriften nicht 
in Anspruch nehmen kann. 
 
15. Ausschluss der Abtretung 
Das Recht des Kunden, ihm aus dem Reisevertrag zustehende An-
sprüche an Dritte abzutreten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist der 
Kunde nicht berechtigt, einen Dritten zu ermächtigen, seine An-
sprüche im eigenen Namen geltend zu machen. 
 
16. Geltendmachung von Ansprüchen und Verjährung 
Vertragliche Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung 
der Reise hat der Reisende innerhalb von zwei Jahren nach ver-
traglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem Rei-
severanstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der 
Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Ansprüche 
der Reisenden nach § 651 c bis § 651 f BGB verjähren in zwei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise 
dem Vertrag nach enden sollte. Hat der Reisende solche Ansprü-
che geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag ge-
hemmt, an dem der Reiseveranstalter die Ansprüche schriftlich zu-
rückweist. Die Dr. Augustin Studienreisen GmbH nimmt an keinen 
Streitschlichtungsverfahren teil. 
 
17. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages 
hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zufolge. 
 
18. Gerichtsstandsvereinbarung 
Der Reisende kann Dr. Augustin Studienreisen nur an deren Sitz 
verklagen. Für Klagen von Dr. Augustin Studienreisen gegen den 
Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei 
denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder gegen 
Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz von Dr. Au-
gustin Studienreisen maßgebend. 
 
 
 
 
 
Veranstalter ist Dr. Augustin Studienreisen GmbH, 
Bayreuther Straße 9, 91301 Forchheim 
 



 

 

 

 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei Pauschalreisen nach § 651a ff BGB 
 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 

2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Dr. Augustin Studienreisen 

GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt die Dr. 

Augustin Studienreisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der 

Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302: 

-  Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrages. 

-  Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 

-  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstal- 

   ter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

-  Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten - 

   auf eine andere Person übertragen. 

-  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und  

   wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn  

   die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reisever- 

   anstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechen- 

   den Kosten sich verringern. 

-  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller  

   Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn  

   der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisen- 

   den Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

-  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsge- 

   bühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die  

   Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

-  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rück- 

   trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  

-  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt wer- 

   den, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung  

   einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leis- 

   tungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pau- 

   schalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

-  Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht  

   ordnungsgemäß erbracht werden. 

-  Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

- Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in einigen Mitgliedstaaten - des Reisevermittlers werden Zahlungen zurücker- 

   stattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein  

   und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Dr. Augustin  

   Studienreisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der tourVers Touristik-Versicherungs-Service GmbH, Borsteler Chaussee  

   51, 22453 Hamburg abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der  

   Insolvenz von der Dr. Augustin Studienreisen GmbH verweigert werden. Im Hinblick auf weitere Reiseversicherungen arbeitet die  

   Dr. Augustin Studienreisen GmbH mit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg zusam- 

   men. 
 

Allgemeine Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungslandes, einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von 

Visa, sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
 

• für die Einreise in EU-Staaten: 

   -Personalausweis oder Reisepass notwendig, der mindestens bis zum Datum der Rückreise gültig ist 

• für die Einreise in NICHT-EU-Staaten: 

   -Reisepass notwendig, der noch mindestens 6 Monate über das Reiseende hinaus gültig sein muss,  

    eventuelle Visa werden vor Ort bei Einreise erteilt 

 • für die Einreise in Länder, für die vorab ein Visum beantragt werden muss: 

    -Reisepass notwendig, der noch mindestens 6 Monate über das Reiseende hinaus gültig sein muss 

    -Visumbeantragung ca. 2 Monate vor Reisebeginn notwendig für unsere aktuellen Reisen nach  

     Usbekistan, Russland, Iran, USA (ESTA-Registrierung), Jordanien, Oman (e-visum), Kuba und Australien 

Gern sind wir Ihnen bei der Beantragung und Vermittlung der Visa behilflich. 
 

Dr. Augustin Studienreisen GmbH   Tel.: 0 91 91 / 73 63 00 

Bayreuther Str. 9, 91301 Forchheim  info@dr-augustin.de 


